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Ubersicht

Aufgrund des revidierten Bundesgesetzes vom 20. Mérz 2009 liber die Strassen-
transportunternehmen (STUG, SR 744.10) werden mit dieser Vorlage die notwen-
digen Anderungen an der Verordnung vom 2. September 2015 iiber die Zulas-
sung als Strassentransportunternehmen im Personen- und Giiterverkehr (STUV,
SR 744.103) vorgenommen.

Ausgangslage

Mit der Verabschiedung des «Mobilitédtspakets I» am 8. Juni 2020 durch die Européi-
sche Union (EU) gelten im Strassenverkehrssektor neue Rechtsvorschriften, die unter
anderem den Markt- und Berufszugang sowie die Vorgaben zum Informationsaus-
tausch und zur Amtshilfe zwischen EU-Mitgliedstaaten im Bereich Strassenverkehr
zum Gegenstand haben. Ziel ist, einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen
zu gewéhrleisten. Die weitestgehende Angleichung der Schweiz an die EU-Rechtsvor-
schriften erfolgte mit der Revision STUG. Nebst den Anderungen des STUG sind auch
Anderungen der STUV erforderlich.

Inhalt der Vorlage

Mit dieser Vorlage sollen insbesondere die Voraussetzungen und Anforderungen flir
die Erteilung einer Zulassungsbewilligung als Strassentransportunternehmen auf Ver-
ordnungsstufe detalilliert geregelt werden. Die Anpassungen der STUV konkretisieren
dabei die revidierten und neu eingefiihrten Bestimmungen des STUG.

2/8



1 Ausgangslage

1.1 Handlungsbedarf und Ziele

Im Juni 2020 verabschiedete die EU eine zentrale Reform im Bereich des Strassenverkehrs,
den ersten Teil des «Mobilitatspakets» (nachfolgend «Mobilitatspaket I»). Dieses Teilpaket
umfasst die folgenden Rechtsakte:

- Verordnung (EU) 2020/1054 "
- Verordnung (EU) 2020/10552
- Richtlinie (EU) 2020/10573

Bei den neuen Bestimmungen handelt es sich um Massnahmen zur Férderung eines fairen
Wettbewerbs in der Branche. Die Schweiz hat durch die Anpassung des Bundesgesetzes
vom 20. Marz 20094 Gber die Strassentransportunternehmen (STUG) den Teil des Mobilitats-
pakets |, der in der Verordnung (EU) 2020/1055 enthalten ist, grosstenteils umgesetzt. Zu-
dem wurden durch die Anpassung des STUG die Voraussetzungen geschaffen, um die
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2016/4805 sowie die Durchflihrungsverordnung (EU)
2017/144068 in der Schweiz umsetzen zu kénnen.

Die parlamentarischen Beratungen zum STUG sind abgeschlossen und das revidierte STUG
wurde vom Parlament in der Sommersession 2024 verabschiedet. Die Referendumsfrist [auft
am 3. Oktober 2024 ab. Aufgrund der Rickmeldungen aus der Vernehmlassung des STUG
ist nicht mit einem Referendum zu rechnen.

Der Bundesrat sorgt flr den Vollzug des STUG und erhalt aufgrund dessen Bestimmungen
die eigenstandige Kompetenz, Einzelheiten zur Zulassung als Strassentransportunternehmen
im Personen- und Guterverkehr festzulegen. Fur eine Umsetzung der Verordnung (EU)
2020/1055 sind, nebst den bereits aufgefiihrten Anderungen des STUG, auch Anderungen
der Verordnung vom 2. September 20157 (iber die Zulassung als Strassentransportunterneh-
men im Personen- und Guterverkehr (STUV)) erforderlich. Diese Anpassungen zielen darauf
ab, die Anforderungen des STUG in einzelnen Bereichen zu konkretisieren.

1.2 Vorgehen

Im Rahmen der Revision STUG wurde vom 23. Februar 2022 bis zum 31. Mai 2022 ein Ver-
nehmlassungsverfahren durchgefiihrt, das eine begrenzte Anzahl von Rickmeldungen zur
Folge hatte. Im Rahmen der Vernehmlassung wurden fur die Ausarbeitung der vorliegenden

' Verordnung (EU) 2020/1054 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
561/2006 hinsichtlich der Mindestanforderungen an die maximalen taglichen und wéchentlichen Lenkzeiten, Mindestfahrtunterbrechungen
sowie taglichen und wochentlichen Ruhezeiten, und der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 hinsichtlich der Positionsbestimmung mittels Fahr-
tenschreibern, ABI. L 249 vom 31.7.2020, S. 1.

2 Verordnung (EU) 2020/1055 des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr.
1071/2009, (EG) Nr. 1072/2009 und (EU) Nr. 1024/2012 im Hinblick auf ihre Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor,
ABI. L 249 vom 31.7.2020, S. 17.

3 Richtlinie (EU) 2020/1057 des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Festlegung besonderer Regeln im Zusam-
menhang mit der Richtlinie 96/71/EG und der Richtlinie 2014/67/EU fir die Entsendung von Kraftfahrern im StralRenverkehrssektor und
zur Anderung der Richtlinie 2006/22/EG beziiglich der Durchsetzungsanforderungen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012, ABI. L 249
vom 31.7.2020, S. 49.

4 SR744.10

5 Durchfiihrungsverordnung (EU) 2016/480 der Kommission vom 1. April 2016 zur Festlegung gemeinsamer Regeln fir die Vernetzung der
nationalen elektronischen Register der Kraftverkehrsunternehmen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1213/2010, ABI. L 87 vom
2.4.2016, S. 4.

8 Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/1440 der Kommission vom 8. August 2017 zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2016/480 zur Festlegung gemeinsamer Regeln fir die Vernetzung der einzelstaatlichen elektronischen Register der Kraftverkehrsunter-
nehmen, ABI. L 206 vom 9.8.2017, S. 3.

7 SR 744.103
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Vorlage keine besonders kritischen Aspekte hervorgehoben. Die vorliegenden Anpassungen
der STUV stellen zwar grundsatzlich einen Gegenstand des Vernehmlassungsverfahrens ge-
mass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d des Vernehmlassungsgesetzes vom 18. Marz 20058
(VIG) dar. Vorliegend konkretisieren die Anpassungen der STUV jedoch lediglich einige revi-
dierte und neu eingefiihrte Bestimmungen des STUG. Es werden keine neuen Aspekte gere-
gelt, die Uber diejenigen hinausgehen, die bereits mit der Revision des STUG eingefuhrt wur-
den. Daher sind durch eine erneute Vernehmlassung keine neuen Erkenntnisse zu erwarten,
weil die Positionen der interessierten Kreise aus der zum STUG durchgeflhrten Vernehmlas-
sung bekannt sind. Daher soll nach Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe b VIG auf ein Vernehmlas-
sungsverfahren verzichtet werden.

Mit dem Inkrafttreten der STUV wird der Bundesrat auch das Inkrafttreten des bereits vom
Parlament verabschiedeten STUG bestimmen.

Um die Gleichwertigkeit der ibernommenen Bestimmungen mit dem EU-Recht formell zu be-
statigen, wird die EU-Kommission eingeladen, nach der Verabschiedung des STUG und der
STUV eine entsprechende Prifung der schweizerischen Rechtsakte vorzunehmen.

2 Grundzuge der Vorlage

Neben der Umsetzung der Verordnung (EU) 2020/1055 enthalt diese Vorlage einige wenige
Anpassungen, die nicht unmittelbar der Umsetzung des EU-Rechts dienen. Dies betrifft einer-
seits den gesetzlichen Auftrag an den Bundesrat, die Einzelheiten zur Léschung und Vernich-
tung von Daten im Bereich des Registers der Strassentransportunternehmen zu regeln. An-
dererseits betrifft dies die Aufzahlung der flir den Nachweis der finanziellen Leistungsfahigkeit
erforderlichen Unterlagen. Hier bildet der Verordnungstext die heute geltende Praxis ab.

2.1 Die beantragte Neuregelung

Die Anpassungen der STUV zielen hauptsachlich darauf ab, die Anforderungen an die finan-
zielle Leistungsfahigkeit sowie den Nachweis des tatsachlichen und dauerhaften Sitzes in der
Schweiz zu konkretisieren und punktuell zu verscharfen. Die wesentlichen Anderungen wer-
den im Folgenden kurz dargestellt; die ausfuhrlichen Erlduterungen finden sich in Kapitel 3.

2.1.1  Nachweis der finanziellen Leistungsfahigkeit

Mit der Anpassung des STUG wurde die Zulassungspflicht auf Unternehmen ausgeweitet,
welche Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 2,5
Tonnen, jedoch héchstens 3,5 Tonnen fiir die gewerbsmassige Guterbeférderung im grenz-
Uberschreitenden Verkehr verwenden. Das STUG regelt die Grundsatze des Nachweises der
finanziellen Leistungsfahigkeit (Art. 6). Der Bundesrat hat die Kompetenz, die fir den Nach-
weis massgebenden Grundbetrage festzulegen, die ein Unternehmen flir den Nachweis der
finanziellen Leistungsfahigkeit bendtigt. Mit dieser Vorlage werden neu auch die Betrage fur
Fahrzeuge von mehr als 2,5 Tonnen, jedoch héchstens 3,5 Tonnen Gesamtgewicht festge-
legt. Gleichzeitig werden die bestehenden Betrage angepasst (Naheres dazu in Kapitel 3).

8 SR 172.061
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Mit dieser Vorlage wurde Uberdies die Gelegenheit genutzt, die Vorgaben flr den Nachweis
der finanziellen Leistungsfahigkeit zu Uberarbeiten.

2.1.2 Nachweis des tatsichlichen und dauerhaften Sitzes in der Schweiz

Bereits heute ist ein tatsachlicher und dauerhafter Sitz Voraussetzung fir die Bewilligung zur
Zulassung als Strassentransportunternehmen. Mit dem revidierten EU-Recht werden die Vo-
raussetzungen an den Nachweis dieser Voraussetzung prazisiert und damit verscharft. Die
neuen Anforderungen an den tatsachlichen und dauerhaften Sitz werden mit dieser Vorlage
in die STUV Ubernommen.

3 Erlauterungen zu einzelnen Artikeln

Titel des Erlasses und Ingress

Das revidierte STUG hat einen neuen Titel bekommen. Im Sinne der Einheitlichkeit sollen der
Titel dieser Verordnung sowie auch ihr Ingress an denjenigen des STUG und seine geander-
ten Artikel angepasst werden.

Art. 3 Finanzielle Leistungsfahigkeit
Der Regelungsinhalt des bisherigen Artikels 3 wird aufgrund seines Umfanges neu auf zwei
Bestimmungen (Art. 3 und 3a) aufgeteilt.

Die Ausdehnung des Zulassungserfordernisses auf Unternehmen, welche Fahrzeuge oder
Fahrzeugkombinationen von mehr als 2,5 Tonnen Gesamtgewicht fir die gewerbsmassige
Guterbeférderung verwenden, erfordert auch Anpassungen beim Nachweis der finanziellen
Leistungsfahigkeit. Ein Unternehmen muss bereits heute Eigenkapital und Reserven entspre-
chend der Anzahl eingesetzter Fahrzeuge Uber 3,5 Tonnen vorweisen kdnnen. Neu missen
zusatzlich die Betrage flir Fahrzeuge von mehr als 2,5 Tonnen, jedoch hochstens 3,5 Tonnen
Gesamtgewicht festgelegt werden. Der Bundesrat hat die Kompetenz, die fir den Nachweis
massgebenden Grundbetrage festzusetzen, orientiert sich dabei jedoch an den in der EU gel-
tenden Grundbetragen gemass Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009°. Die massgeben-
den Betrage sind zurzeit auf 11 000 Franken fir das erste und je 6000 Franken flr jedes wei-
tere Fahrzeug Uber 3,5 Tonnen festgelegt. Artikel 3 verankert weiterhin diese Grundregel. Die
heute geltenden Betrage basieren jedoch auf einem Wechselkurs bei Inkrafttreten der STUV
per 1. Januar 2016. Beim heutigen (und nunmehr seit Jahren stabilen) Wechselkurs sind sie
zu hoch, weshalb sie mit dieser Vorlage angepasst und heruntergesetzt werden. Fir Fahr-
zeuge von mehr als 2,5 Tonnen, aber hdchstens 3,5 Tonnen Gesamtgewicht wird ein weniger
hoher Betrag zum Nachweis der finanziellen Leistungsfahigkeit bendétigt, weshalb konsequen-
terweise auch die massgebenden Betrage an Eigenkapital und Reserven entsprechend gerin-
ger ausfallen. Wahrend Absatz 1 diejenigen Falle regelt, in welchen ein Unternehmen min-
destens ein Fahrzeug von mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht verwendet, regelt Absatz 2
diejenigen Falle, in welchen ausschliesslich Fahrzeuge von mehr als 2,5 Tonnen, jedoch
hochstens 3,5 Tonnen Gesamtgewicht eingesetzt werden.

¢  Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Re-
geln fir die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates, ABI L 300 vom

14.11.2009, S. 51.
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Mit Absatz 3 besteht weiterhin die Mdglichkeit, den finanziellen Nachweis mittels einer Bank-
garantie zu erbringen, wenn Eigenkapital und Reserven die erforderlichen Betrage nicht de-
cken. Diese Méglichkeit besteht bereits unter geltendem Recht (Art. 3 Abs. 1 und Abs. 5
STUV), weshalb diese beiden Bestimmungen neu zusammengefasst ibernommen werden
kénnen. Die Moglichkeit des Nachweises mittels einer Bankgarantie besteht unabhangig da-
von, ob Fahrzeuge im Sinne von Abs. 1 oder 2 verwendet werden.

Art. 3a Nachweis der finanziellen Leistungsféhigkeit

In Absatz 1 wird die bisherige Regelung von Artikel 3 Absatz 2 unverandert aus dem gelten-
den Recht Ubernommen. In Absatz 2 wird neu zusatzlich der Fall geregelt, wenn Einzelunter-
nehmen Uber keine Jahresrechnung verfligen. Dies entspricht der geltenden Praxis.

Absatz 3 entspricht grundsatzlich dem bestehenden Artikel 3 Absatz 3. Er wird jedoch eben-
falls an die bestehende Praxis angepasst. Unternehmen, die weniger als 15 Monate beste-
hen, missen zum Nachweis der finanziellen Leistungsfahigkeit bereits heute keinen Ge-
schaftsplan (Bst. b), keine Bestatigung betreffend die dem Unternehmen gewahrten Betriebs-
kredite (Bst. ¢) und auch kein Verzeichnis der Belastungen des Betriebsvermdgens (Bst. d)
einreichen. Diese Erfordernisse werden daher gestrichen. Stattdessen genligen andere bis-
lang nicht genannte Unterlagen (aktuelle Jahresrechnung) als Nachweis. Dies wird nun in der
STUV angepasst. Neu wird in Bst. b die aktuelle Jahresrechnung bestehend aus Bilanz und
Erfolgsrechnung als mdglicher Nachweis fir die finanzielle Zuverlassigkeit fur Unternehmen,
die weniger als 15 Monate bestehen genannt.

Absatz 4 wird unverandert vom bestehenden Artikel 3 Gbernommen.

Art. 4 Abs. 1 Bst. ¢

Diese Anpassung betrifft nur den italienischen Text. Ab 2016 wurde der Titel fur «Disponente
di trasporti e logistica con attestato professionale federale» in Absprache mit dem Tessiner
Amt fir Berufsbildung, auf «Specialista dei trasporti e della logistica con attestato professio-
nale federale» geandert. Daher ist im italienischen Text zusatzlich auch dieser Titel aufzuneh-
men.

Art. 5a Nachweis des tatséchlichen und dauerhaften Sitzes in der Schweiz

Mit der Verordnung (EU) 2020/1055 werden die Anforderungen an den Nachweis der Nieder-
lassung der Strassentransportunternehmen konkretisiert und stellenweise verscharft (Anpas-
sung von Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009). Die Buchstaben a—e sollen den Nach-
weis des tatsachlichen und dauerhaften Sitzes in der Schweiz (Art. 4 Abs. 1 Bst. d STUG) im
Sinne der Anforderungen des EU-Rechts konkretisieren. Anhand dieser Kriterien sollten die
zustandigen Behdrden einfacher feststellen kénnen, ob es sich bei einem Unternehmen tat-
sachlich um ein in der Schweiz niedergelassenes Unternehmen handelt oder um eine Brief-
kastenfirma. Betreffend Buchstabe a gilt es insbesondere darauf hinzuweisen, dass das Ori-
ginal der Zulassungsbewilligung weiterhin in Papierform ausgestellt wird (vgl. auch Erlaute-
rungen zu Art. 11 Abs. 1).

Gliederungstitel vor Art. 11 sowie Art. 11
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Bereits heute gilt, dass das Original der Zulassungsbewilligung am Sitz des Unternehmens
aufzubewahren ist. Dies wird entsprechend auf den vom BAV ausgestellten Zulassungsbewil-
ligungen vermerkt und ist damit bereits gangige Praxis. Die Gelegenheit der Verordnungsan-
passung wird deshalb genutzt, um dies bereits auf Stufe Verordnung zu verankern (Art. 11
Abs. 1). Die neu verankerte Aufbewahrungspflicht hat zur Folge, dass der Gliederungstitel
des 5. Abschnittes entsprechend neu formuliert wird. Absétze 2 und 3 entsprechen bis auf
wenige sprachliche Anpassungen, die durch den neuen Absatz 1 verursacht werden, dem be-
stehenden Artikel 11.

6. Abschnitt Register der Strassentransportunternehmen
In diesem Teil der Verordnung kommt es zu zahlreichen kleineren Anpassungen, die hier zu-
sammengefuhrt kurz erldutert werden.

Bereits auf Gesetzesstufe (Art. 9 STUG) erhalt das vom BAV gefiihrte Register neu eine offe-
nere Bezeichnung, da dieses mittlerweile nicht mehr einzig der Beurteilung der Zuverlassig-
keit der Verkehrsleiter dient, sondern generell Informationen Uber die zugelassenen Strassen-
transportunternehmen enthalt. Dies fuhrt auf Stufe der Verordnung insbesondere zu einer
neuen Uberschrift des 6. Abschnittes sowie zu einer formalen Anpassung von Artikel 12.
Auch Artikel 13 Absatz 1 verweist auf die revidierten Bestimmungen des STUG (Art. 9). Zu-
dem beschrankt sich der Verweis auf Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 lediglich
neu nur noch auf Absatz 1, welcher sich auf die Kontaktstellen bezieht. Artikel 18 wurde um-
fassend revidiert und erhalt zusatzliche Regelungsinhalte, weshalb ein genereller Verweis zu
weit flhrt.

Art. 13a

Gemass Verordnung (EU) 2020/1055 Gbermitteln die zustandigen Behdrden innert 30 Ar-
beitstagen die angeforderten Informationen (Anpassung von Art. 18 Abs. 5 der Verordnung
(EG) Nr. 1071/2009). Inhalt solcher Auskunftsersuchen sind Anfragen im Zusammenhang mit
der Zulassungsvoraussetzung des tatsachlichen und dauerhaften Sitzes. Unabhangig davon,
ob sich die Schweiz kiinftig am durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012° eingerichteten
Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) anschliessen wird oder die gegenseitige Amtshilfe wie
bis anhin Uber direkte Anfragen an die zustandige Behorde erfolgt, soll diese Frist zur Bear-
beitung von Auskunftsersuchen ins Schweizer Recht Ubernommen werden.

Art. 14a

Gemass Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe ¢ STUG regelt der Bundesrat die Einzelheiten der L6-
schung und der Vernichtung der Daten des Registers Uber die Strassentransportunterneh-
men. Dies erfolgt nun mit der Schaffung dieses neuen Artikels 14a. Bis vor wenigen Jahren
haben die Transportunternehmen ihre Gesuche in Papierform eingereicht. Nach Ablauf der
Glltigkeitsdauer der Lizenz oder nach Widerruf der Lizenz wurden die Gesuchsunterlagen
dem betroffenen Transportunternehmen per Post zurtiickgeschickt. Mit fortschreitender Digita-
lisierung werden nun immer mehr Gesuche elektronisch eingereicht. Dies hat zur Folge, dass
die Loschung und Vernichtung dieser elektronischen Daten im Detail geregelt werden mus-
sen. Buchstabe a ist selbsterklarend. Buchstabe b kommt beispielsweise dann zur Anwen-

"0 Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 {iber die Verwaltungszusammenarbeit
mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der Kommission (IMI-Verordnung®),
Abl. L 316 vom 14.11.2012, S.1.
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dung, wenn ein Transportunternehmen wahrend der Glltigkeitsdauer einer Lizenz den Ver-
kehrsleiter wechselt und dieser Verkehrsleiter auch anderweitig in keinem anderen Unterneh-
men als Verkehrsleiter im Auftragsverhaltnis tatig ist. In diesem Fall besteht kein Grund mehr,
die Daten zu dieser Person, insbesondere Angaben aus dem Strafregister-Informationssys-
tem zur Beurteilung der Zuverlassigkeit elektronisch aufzubewahren.

4 Auswirkungen

4.1 Auswirkungen auf den Bund, Kantone und Gemeinden sowie Volkswirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt

Bei der vorliegenden Vorlage handelt es sich um den Vollzug des bereits verabschiedeten
STUG. Es sind daher keine Auswirkungen auf Bund, Kantone und Gemeinden sowie auf Volks-
wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erwarten, die Gber die zu erwartenden und bereits er-
lduterten Auswirkungen der Anderung des STUG hinausgehen.

8/8



	1  Ausgangslage
	1.1  Handlungsbedarf und Ziele
	1.2  Vorgehen

	2  Grundzüge der Vorlage
	2.1 Die beantragte Neuregelung
	2.1.1 Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit
	2.1.2 Nachweis des tatsächlichen und dauerhaften Sitzes in der Schweiz


	3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln
	4 Auswirkungen
	4.1 Auswirkungen auf den Bund, Kantone und Gemeinden sowie Volkswirtschaft, Gesellschaft und Umwelt


